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Anstellung als Forstmeister rechnen mussten und diese Frist fiir
hessische Assessoren des Jahrganges 1928 wahrscheinlich zwanzig
Jahre betragen werde.

Dass die Einführung des Numerus clausus auch ihre Schatten-
Seiten hat, wird zugegeben.

« Zu unterscheiden sind die ZMtasswwgr zwr Law/öa/m und die Mm-

waAme /Ar ctara Staatsdienst Jene schliesst die Berechtigung ein, nach
Abschluss des Hochschulstudiums den Vorbereitungsdienst abzuleisten
und die Grosse Staatsprüfung abzulegen. Wer nicht zur Laufbahn
zugelassen ist, soll zwar studieren und die Hochschulprüfungen able-

gen, aber nicht Forstreferendar werden können. Er wird mit der
zweiten Prüfung wie bisher den Grad eines „Diplomforstwirts" erwer-
ben, eine Anstellung als Betriebsleiter eines Forstamts jedoch damit
in Zukunft auch im Körperschafts- oder Privatdienst nicht erlangen
können. »

Man kann sich in deT Schweiz zu den einzelnen Punkten dieser
Verordnung stellen wie man will, und namentlich keinen Geschmack
finden an ihrem politischen Einschlag, sie bringt Neuerungen, die auch
bei uns schon diskutiert worden sind und in nächster Zeit noch disku-
tiert werden müssen. So werden wir beispielsweise dazu kommen
müssen, ungeeignete Elemente vom Forststudium fernzuhalten und
ihnen nicht erst nach langer Studienzeit oder sogar erst nach der
Praxis zu erklären, dass sie den unrichtigen Beruf ergriffen haben.
Wir werden uns aber voraussichtlich darauf beschränken müssen, die
Abiturienten, die sich dem Forstdienst widmen wollen, noch besser als
bisher über die Berufsaussichten aufzuklären, körperlich Ungeeigneten
vom Forststudium abzuraten und irgendwie auch diejenigen fernzu-
halten versuchen, die sich vermöge ihrer Anlagen und ihrer Fähig-
keiten nicht für den Forstdienst eignen.

Da aber in der Schweiz jeder, der die Voraussetzungen zum Hoch-
schulstudium erfüllt hat, das Fach studieren kann, das ihm zusagt,
wird man ausserdem irgendwie eine Unterscheidung machen müssen
zwischen solchen Studierenden, die zum höheren Forstdienst des Bun-
des, der Kantone und Gemeinden zugelassen werden und solchen, die
nicht zugelassen werden. Ohne der weitern Aussprache vorzugreifen
sei bemerkt, dass der Zweck teilweise, aber nur teilweise erreicht
werden könnte durch Festsetzung von Minimalnoten in den drei Exa-
menstufen, die über den zur Erreichung des Diploms an allen Abtei-
lungen der E. T. H. erforderlichen stehen würden. ÄwwcAeZ.

MJ7TEJL£/iVG£iV

Beihefte zu den Zeitschriften des Schweizerischen
Forstvereins.

Das Ständige Komitee des S. F. V. hat in seiner Sitzung vom 6. No-
vember beschlossen, versuchsweise in der Abgabe der Beihefte eine
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Neuerung einzuführen. Die Hefte wurden bisher allen ZUZZgrZiecZem des
S. F. F. ohne Bestellung gratis zugestellt. Zukünftig erhalten vor dein
Druck der Hefte alle Bezüger einer der beiden Zeitschriften eine Karte,
mittels welcher sie um unentgeltliche Zustellung des nächsten Beiheftes
ersuchen können. Das Ständige Komitee wird hierauf die Höhe der
Auflage bestimmen und wenn möglich allen Gesuchen entsprechen.
Die Mitglieder des S. F. V., einige schweizerische Bibliotheken und die
Stellen, mit denen die Zeitschriften im Tauschverkehr stehen, sollen
in erster Linie berücksichtigt werden.

Mit dieser Neuerung soll einerseits vermieden werden, dass Hefte
an Stellen abgegeben werden, die dafür kein Interesse haben, ander-
seits soll Abonnenten, die nicht Mitglieder des S. F. Y. sind, die sich aber
für bestimmte Veröffentlichungen interessieren, Gelegenheit zum Gratis-
bezug gegeben werden.

Das soeben erschienene Beiheft Nr. 17, JF. Mmwo/? : « Das Plenter-
prinzip in der schweizerischen Forstwirtschaft, Folgerungen aus 30

Jahren Bewirtschaftung von Plenterwäldern », wurde nur den Mit-
gliedern abgegeben. Die Schrift erscheint aber auch in Buchform im

Verlag Paul Haupt, Bern und Leipzig.

Berichtigungen zum Inhaltsverzeichnis der Zeit-
schrifteil des Schweizerischen Forstvereins.

Wie bei der Weitschichtigkeit des Materials von über 7000 Zet-
teln, geordnet nach 146 Rubriken, trotz aller Sorgfalt nicht anders zu
erwarten war, sind im Inhaltsverzeichnis der Zeitschriften des Schwei-
zerischen Forstvereins 1850—1936 doch eine Anzahl von Lücken und
Druckfehlern zum Vorschein gekommen.

Bei der vom Verein beschlossenen Herausgabe des bereits im
Manuskript fertig vorliegenden AwZorewvermc/mmes bietet sich eine
günstige Gelegenheit, Berichtigungen bekanntzugeben. Der Verfasser
hat bereits an der Versammlnng in Stans um Unterstützung durch die
Leser gebeten und wiederholt hiermit die Einladung zur MiZZeZZww#

aZZ/ô'ZZZgr ewZcZec/eZer Mörc^eZ, unter bester Verdankung zum voraus.
Da das Autorenverzeichnis sich bereits im Satz befindet und auf

das Jahresende herauskommen soll, werden die Berichtigungen bis
sjööZesZews MZZZe Dezem&er 7937 grewim.scM. A ZZew?e.

FOi?STLICiî£ AU Ciîi?/CiîTEiV

Band.
Das Eidgenössische Departement des Innern hat gemäss den zur

Zeit in Kraft bestehenden Vorschriften nach bestandenen Prüfungen
Herrn Z)wn PmöscÄ, von Fetan (Graubünden), als wählbar an eine
höhere Forstbeamtung erklärt.
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